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Beschluss 

 
 

A.  
 

 
Richterin am Landgericht van der Meer ist ab dem 11.03.2024 mit halber Arbeitskraft im Dienst. 

 
 

B. 
 
Die richterliche Geschäftsverteilung wird aus den unter A. genannten Gründen und zum Ausgleich 
unterschiedlicher Belastungen wie folgt geändert: 
 
I.  Besetzung der Kammern 
 
Im Punkt  
 
 Besetzung der Kammern 
 
wird die richterliche Geschäftsverteilung wie folgt geändert: 
 
1. Richterin am Landgericht van der Meer wird mit Wirkung zum 11.03.2024 mit einem AKA von 0,50 

Mitglied der 1. Zivilkammer und scheidet vollständig aus der 6. Zivilkammer aus.  
 
Im Zulauf wird Richterin am Landgericht van der Meer in der 1. Zivilkammer für die T-Sachen mit der 
Hälfte ihrer Arbeitskraft an den Tagen berücksichtigt, an denen sie Dienst tut. Im Übrigen bleibt sie 
unberücksichtigt.  

 
2. Die betroffenen Kammern sind danach wie folgt besetzt: 
 
 1. Zivilkammer (ab dem 11.03.2024) 

Vorsitzender:   Präsident des Landgerichts Dr. Veen (0,10) 
weitere Mitglieder:  Richter am Landgericht Dr. Wirtz (0,45) 
     Richter am Landgericht Willinghöfer (0,45) 
     Richterin am Landgericht van der Meer (0,50) 
     Richter Lange 
 

 6. Zivilkammer (ab dem 11.03.2024) 
Vorsitzende:   Vorsitzende Richterin am Landgericht Dr. Höcherl (0,40) 
weitere Mitglieder:  Richterin am Landgericht Hanfeld-Grzanna   
     Richterin am Landgericht Krause (0,15) 

 
II. Verteilung der Zivilsachen: 
 

Im Punkt  
 

 Verteilung der Zivilsachen 
 



-2- 

wird die richterliche Geschäftsverteilung beim Landgericht Osnabrück mit Wirkung zum 11.03.2024 wie 
folgt für die Tage, an denen Richterin am Landgericht van der Meer Dienst tut, geändert: 
 

Sonderturnus „T“  

Kammer AKA 

1. Zivilkammer 2,15 

 
 

Osnabrück, den 11.03.2024 
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